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2. BVergG 2006 § 77 gültig von 01.02.2006 bis 31.03.2012

Rechtssatz

§ 77 BVergG 2006 sieht vor, dass Auftraggeber für den Nachweis der Erfüllung bestimmter Qualitätssicherungsnormen

auf Verfahren Bezug zu nehmen haben, die den einschlägigen europäischen Normen genügen (wobei insbesondere

auf die Serie ISO 9000 verwiesen wird). Gleichwertige Nachweise von Qualitätssicherungsmaßnahmen in anderer Form

sind anzuerkennen, insbesondere wenn der Unternehmer glaubhaft macht, dass er die betre?enden Bescheinigungen

nicht beantragen darf oder innerhalb der einschlägigen Fristen nicht erhalten kann. Die Erläuterungen (RV 1171 BlgNR

22. GP 66) betonen, dass Nachweise in anderer Form nur anerkannt werden müssen, wenn es sich um gleichwertige

Maßnahmen handelt (siehe dazu Jäger in Schramm/Aicher/Fruhmann (Hrsg.), Bundesvergabegesetz 2006, § 77 Rz 10,

demzufolge dabei in erster Linie an ZertiEkate von Stellen aus Drittstaaten zu denken ist).Paragraph 77, BVergG 2006

sieht vor, dass Auftraggeber für den Nachweis der Erfüllung bestimmter Qualitätssicherungsnormen auf Verfahren

Bezug zu nehmen haben, die den einschlägigen europäischen Normen genügen (wobei insbesondere auf die Serie ISO

9000 verwiesen wird). Gleichwertige Nachweise von Qualitätssicherungsmaßnahmen in anderer Form sind

anzuerkennen, insbesondere wenn der Unternehmer glaubhaft macht, dass er die betre?enden Bescheinigungen

nicht beantragen darf oder innerhalb der einschlägigen Fristen nicht erhalten kann. Die Erläuterungen

Regierungsvorlage 1171 BlgNR 22. Gesetzgebungsperiode 66) betonen, dass Nachweise in anderer Form nur

anerkannt werden müssen, wenn es sich um gleichwertige Maßnahmen handelt (siehe dazu Jäger in

Schramm/Aicher/Fruhmann (Hrsg.), Bundesvergabegesetz 2006, Paragraph 77, Rz 10, demzufolge dabei in erster Linie

an Zertifikate von Stellen aus Drittstaaten zu denken ist).
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